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RS OGH 1966/9/12 Bkd10/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1966

Norm

DSt 1872 §59

Rechtssatz

Ein Wiederaufnahmsantrag des suspendierten Rechtsanwalts ist an keine Frist gebunden. Ein neues Beweismittel kann

auch dann zur Begründung eines Wiederaufnahmeantrages verwendet werden, wenn es dem

Wiederaufnahmsbewerber schon bekannt war, als das Verfahren, das wiederaufgenommen werden soll, lief.
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